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Die heilige Nehme .
( Tafel 17 .)

Unterirdische Verließe mit schauerlichem Nnkengeheul
um Mitternacht , eine tiefe Waldschlucht , von zerfallenen
Burgtrümmern im halben Mondlicht überragt , schwarz
vermummte Richter mit Strick und Dolch , eine eiserne

Jungfrau , welche den Verurteilten in blutiger Umar¬

mung an ihrer von Messern umstarrten Brust vernich¬
tet — das sind die Decorativnen , die sich von den

handfesten alten Ritterromanen her in den Köpfen fest¬
gesetzt haben und bei Nennung jenes gespenstcrhafteu
Gerichtes noch immer in mancher biderben Phantasie
auftauchen .

Auch Walter Scott in seinem Roman „ Karl der

Kühne oder die Tochter der Luft " , auf welchen die nach
einem englischen Originalgemälbe ( von Cattermole ) ,
gestochene Abbildung hinweist — es wird nämlich an¬

genommen , Graf Albert von Geyerstein , der Priester
von St . Paul , habe den tollköpsigen Burgunderherzog
vor das heimliche Gericht geladen — schöpft aus der¬

selben zweideutigen Quelle . Der große schottische Dich¬
ter , der so treue Bilder aus seiner Heimath entwarf ,
bewegt sich auf fremdem , zumal deutschem Boden , nichts
weniger als glücklich . Er läßt einen reisenden Krämer

Philipson — der aber eigentlich der Graf von Oxford
ist — in ein WirthShauS , nahe bei Straßburg , gelan¬
gen , wozu er die bekannte Schilderung des EraSmus
von ungastlichem Zustande deutscher Herbergen benützt .
Kaum ist der Fremde auf sein Zimmer gegangen und
hat sich zur Ruhe gelegt , so wird das Bett unter ihm

lebendig , er hört Seile und Rollen schwirren , der Bo¬
den weicht und das . Bett sinkt in ein Gewölbe hinunter ,
wo , recht wie der alte Maulwurf im Hamlet , die hei¬

lige Vehme sitzt, um den verkleideten Grafen weidlich

auf 's Korn zu nehmen . Die ernsten schwarzvermumm¬
ten sackeltrageuden Richter treten wie Choristen von der

Oper aus und singen wunderlich schauerliche Lieder in

altdeutscher Sprache , bei welcher Gelegenheit man er¬

fährt , daß das Gericht hauptsächlich in „ Schwaben , Fran¬
ken und anderen Theilen des östlichen Deutschlands be¬

stand , die , vielleicht wegen der häufigen Hinrich¬

tungen , welche jene unsichtbaren Richter vollziehen

ließen , rothe Erde hießen ."

Genug ! Lassen wir uns durch diesen Mißgriff , den

der einzige „ Alterthümler " hundertfach aufwägt , nicht

zum Spotte über den großen Tobten Hinreißen , um so

weniger , als ihm in der Unkenntniß der Vehme viele

deutsche Schriftsteller nichts nachgegeben haben . Betre¬

ten wir lieber unter Wigand
' S Führung die wahre

rothe Erde , den westphälischen Boden , um in der

Heimath jener Freigerichte ihren Ursprung und ihre

Bedeutung zu erkunden .
Es wäre nicht nur unendlich weitläusig , die Ent¬

wickelung des westphälischen Gerichtswesens von Karl

dem Großen an bis zu dem entschiedenen Auftauchen
der Vehmgerichte zu verfolgen , sondern es ist wegen

mangelnder Ueberliefernng auch geradezu unmöglich , ei¬

nen sichern Nachweis zn geben . Daß die Vehme , wie

Deutsches Familienbuch III. 18
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sie sich rühmte , von Karl dem Großen gestiftet wurde ,
davon kann keine Rede sein ; denn sie widersprach ja

dem Geiste dieses Eroberers , der die Freiheit der Sach¬

sen vernichtete und ihnen das Lehenwesen und die Gau¬

grafschaft aufdrang . Aber so viel darf man doch mit

Gewißheit behaupten , daß sie im Lauf und in der

Wandlung der Zeiten aus dem von ihm eingeführten

Gerichtswesen hervorgegangen ist . Der Stand der

Freien , der unabhängigen Hofbesitzer , hatte sich in

Westphalen ungebrochener erhalten als anderswo , weil

dieses Land mehr sich selbst überlassen blieb , als irgend
eine andre Provinz des deutschen Reiches . Großen

Vorschub leistete ihnen die Geistlichkeit , welche die Rechte
und das alte Herkommen des Volkes mehr achtete , als

die aufstrebenden Landesherren . Jene Freien nun blie¬

ben unter einem besonder » Richter , dem Freigrafen ,
welcher „ unter Königsbann " als kaiserlicher Richter über

ihre Personen und Güter Urtheil sprach . Gestützt auf
den zähen unbeugsamen Rechtssinn des sächsischen Vol¬

kes, erhielt sich die Freigrafschaft , als zur hohenstausfi -

sche » Zeit die Landeshoheit der Fürsten aufkam , als

Staat im Staate , als ein selbständiger kaiserlicher Ge¬

richtsbezirk innerhalb der landesherrlichen Grenzen . Die

landesherrliche Gewalt , und zwar in dieser späteren
Zeit die geistliche so gut wie die weltliche , arbeitete

nach Kräften dagegen : es wurden landesherrliche , also

natürlich abhängige Gerichte unter dem Namen Go -

grasschaften gebildet , welche nach und nach die Freigraf¬

schaften überflügelten , so daß diese ihrem völligen Er¬

löschen nahe gekommen sein müssen , als sie auf einmal ,
wie durch einen Zauberschlag , in Gestalt der Vehm -

gerichte sich erheben und zu einer unerhörten Macht
und Geltung über das ganze Reich hin gelangen .

Eine Hauptveranlassung zu diesem Aufschwung mag
wohl der Sturz Heinrich ' s deS Löwen gewesen sein , nach

welchem die herzogliche Gewalt Ln Westphalen vernich¬
tet war , und vergebens von dem Kölner Erzbischöfe

geltend gemacht wurde . Aber ein bestimmter Zeitpunkt
des Anfangs der Vehrngerichte in ihrer neuen Gestalt
kann nicht angegeben werden , weil bei einem Gerichte ,
das ursprünglich auf reine Mündlichkeit gegründet war ,
nicht nach Urkunden gesucht werden kann . Die Urkun¬

den treten uns erst in einer weit späteren Zeit , dann
aber massenhaft , vor die Augen . Bestimmt behaupten
läßt sich jedenfalls , daß Freigericht und Vehmge -

richt , westphälisches Gericht und heimliches
Gericht ganz gleichbedeutende Benennungen sind . Näm¬

lich den landesherrlichen Gerichten gegenüber vereinig¬
ten sich , wie es scheint , die Freien und die Unterva¬

sallen , wohl keineswegs alle , weil viele sich den neuen

Landesherren anschloffen , aber die kräftigsten Männer ,
welche nicht von der alten Verfassung , eben von dem

vorhin erwähnten alten Freigerichte lassen wollten , und

gute Sitten und die Einfachheit der Väter höher hiel¬
ten , als die ungewisse Gunst fürstlicher Höfe , zu einem
Bunde , worin ohne Zweifel nach der Weise jener
Zeit eidlich beschworen wurde , daß sie sich nicht an die

landesherrlichen Gerichte wenden , sondern ihre eigenen
Stühle besetzen, oder vielmehr eben ihre alte Gerichts¬
barkeit aufrecht erhalten wollten . Wären die fürstlichen
Gerichte nach jetziger Art verfahren , so hätte niemals ein

solcher Bund aufkommen können . Aber die Gerichte
bekümmerten sich damals weislich nur um diejenigen
Dinge , die eingeklagt wurden ; wo kein Kläger ist , hieß
es , da ist auch kein Richter . Eben daher mochte es

auch kommen , daß allmählig Kläger , welche bei den ab¬

hängigen Gerichten kein Recht erhalten konnten , ihre
Sache vor das Freigericht brachten . Die sichere Erle¬

digung , die sie hier fanden , obgleich das Urtheil viel¬

leicht ursprünglich nur eine Ausstoßung , ein Verruf un¬
ter den Genossen war , verschaffte der Vehme unermeß¬
liches Zutrauen bei dem Volke . Immer mehr Genossen
traten bei , und als das Gericht , das vielleicht lange
Zeit unbeachtet in einem ehrenvollen Dunkel gewaltet
hatte , endlich vor die Augen der Landesherren trat » war
es bereits zu einer für diese schreckenerregenden Macht
herangewachsen .

Wie an alte verfallene Schlösser , sagt Wigand , sich
dunkle Gaistersagen knüpfen , so sehen wir solche auch
im 14 . Jahrhundert durch die alten Hallen der Berfas -

suug der Freigerichte ziehe » ; und wirklich tritt im An¬

fang des 15 . Jahrhunderts ihre Gewalt , wie ein helden¬
starker Geist , in alter schwerer Rüstung , unkenntlich ,
aber laut und deutlich , aus den Ruinen der Geschichte
uns entgegen . Lange ist man bei dem sagenhaften
Dunkel geblieben und den wunderliche » Vorstellungen
gefolgt , die sich die Unwissenheit von diesen Gerichten
bildete . Selbst neuere bedeutende Geschichtsforscher fol¬

gen noch der Behauptung , daß die innere Verfassung
deS Gerichts in geheimnißvolles Dunkel gehüllt gewe¬
sen sei. Aber wie ist dieß möglich bei den unzähligen
Urkunden , die wir besitzen, und dürfen wir nicht die

Rechtsbücher nun kühn aufschlagen , auf denen geschrie¬
ben steht : „ Dies Buch von dem heimlichen Rechte soll
niemand lesen , er sei denn Freischöffe des heiligen römi¬

schen Reiches " ?

Im Jahr 1408 taucht die erste deutlichere Spur
von der Verfassung dieses Gerichtes auf . Nämlich Kai¬

ser Ruprecht wendete seine Aufmerksamkeit auf dasselbe ,
und ließ sich von einigen deputirten Freigrafen eine



Reihe von Fragen beantworten . So wenig wußten die

Kaiser von einem Gerichte , das sich das unmittelbarste
und oberste kaiserliche Reichsgericht nannte und das sie,
obgleich selbst ausdrücklich nicht als Wissende , fort¬
während bestätigten .

Die Herkunst des Wortes Vehmeist streitig . Einige
wollen es von k'nmn ableiten und mit dem Begriffe des

guten oder bösen Leumunds in Verbindung bringen , was

keineswegs widersinnig ist , da die Vehme allerdings ge¬
wissermaßen , wie die heutige Jury , nach moralischer Ue-

berzeugung richtete . Aber Jacob Grimm hat in dem

Bruchstück eines alten Gedichtes das Wort veme ge¬
funden , welches daselbst rein in der Bedeutung von Ge¬

richt steht ; er beruft sich ferner auf die niederländische
Mundart , wo V6M6 gleichbedeutend mit Ding ( in dem
alten bei den Nordländern erhaltenen Sinne dieses
Wortes ) vorkommt , und führt aus der friesischen
Rechtsverfassung ein sogenanntes ümel - tliin ^ an , wel¬

ches ein von dem allgemeinen bocl - tliinF verschiedenes ,
gesondertes Gericht gewesen sein soll - Es ist also
ursprünglich wohl ein so allgemeiner Ausdruck , wie das
Wort „ Gericht " , der aber in der Umgestaltung der

Sprache einen besonder » Sinn bekam .
Die Vehmgerichte wurden unter freier Sonne

auf den alten Dingstätten oder Malplätzen ge¬
halten , wo einst der Richter die germanische Gemeinde

versammelt , wo der karolingische Graf seine plnoita , das

heißt die regelmäßigen und deßhalb ungebotenen ,
ohne ausdrückliche Ladung zusammengetretenen Gerichte
gehalten hatte . Von verborgenen Orten , von diistern
Gewölben ist keine Rede ; sie waren dem Geiste sener
Zeiten fremd . Da aber allmählig die Landesgerichte in
die Stelle jener regelmäßigen Gerichtsversammlungen
rückten und das Freigericht ihnen gegenüber als beson¬
deres , auf einem Bunde der Freien gegründetes , bestand ,
so trat es natürlich auf besondere Veranlassung zusam¬
men und bedurfte deßhalb auch einer besonder » Ladung
an die Theilhaber . AuS diesem unschuldigen Umstande
haben sich die großen Mißverständnisse entwickelt , zu
denen die Ausdrücke „ verbotenes " und „ heimliches "

Gericht Anlaß gaben . Verboten ist in der alten
Sprache ganz gleichbedeutend mit geboten , ein Ge¬
richt , zu welchem eine Ladung erlassen wurde ; heim¬
lich aber bedeutet nach altem Sprachgebrauche gar
nichts andres , als das Besondere , Privatliche , Freund¬
schaftliche , was in der ursprünglichen Form und Be¬
setzung der Vehme lag . Die uralte Heiligkeit der Mal¬
stätte , die Rechtsstrenge , zu welcher sich die Vehme ent¬
wickelte , der hinzutretende Begriff des zu schützenden
Christenthums und das Verhältniß zum heiligen römi¬

schen Reiche , gaben ihr auch den Beinamen eines hei¬
ligen Gerichts . Der Ausdruck Wissende stammt
von weisen , das Recht weisen , das Unheil finden , und

bezeichnet also die Richter als solche ; erst durch die

Verdunklung der Sprache und durch die nöthig wer¬
dende Losung trat der spätere Nebenbegriff hinzu . Die

Sage von Karl dem Großen als Stifter der Vehme beruhte
auf halben und mißverstandenen Erinnerungen an die¬

sen Eroberer , welcher allerdings die schon aus der alt¬

germanischen Verfassung stammenden Schöffen feier¬
lich in den Grafengerichten ( aber als von ihm ab¬

hängige Beamte ) eingesetzt hatte , und dessen streng
zuwägende Justiz unter dem Namen „ Karles Loth " bis
in das späte Mittelalter sprichwörtlich blieb .

Das Gerichtspersonal bestand aus dem Freigrafcn ,
den Freischöffen und dem Umstand , nämlich der vemo -
noteii oder Vehmgenofsen , den Freien , welche nach Art
der alten Volksversammlung das Gericht im Kreis um¬
gaben . Später , als der Bund sich weit verzweigt hatte ,
viele Freigrafschaflen gebildet waren und nur noch Wis¬
sende zugelassen wurden , bestand die ganze Umgebung
aus Frei schössen , welche oft zu vielen Hunderten ,
ja zu Tausenden versammelt waren . Dazu kam noch
der Frohnbote als Gerichtsdiencr . Der Schöffenbund
verbreitete sich allmählig durch das ganze Reich ; aber
die Gerichte selbst waren , einige unrechtmäßige Ver¬

suche in Schwaben , im Odenwalde und in Braunschweig
ausgenommen , nur in Westphalen , und nur in West¬
falen wurden Schöffen gemacht . Wer Schöffe werden ,
wer eine Sache vor die Vehme bringen wollte , mußte
dorthin reisen ; zur Vollstreckung des Urtheils konnte er
bei den überall verbreiteten Schöffen immer auf sichern
Beistand rechnen . Die Benennung rothe Erde für

Westphalen ist unerklärt ; es läßt sich aber vermuthen ,
daß sie anfangs nichts bedeutete , als den Gegensatz

gegen geschlossene Gerichtshallen , das offene Richten
unter freiem Himmel , auf dem bloßen Boden ; da

dieß aber fortwährend auf dem westphälischen Bo¬
den geschah, so wurde die Bezeichnung mit der Zeit
auf Westphalen selbst übertragen .

Die Vehme batte sich anfangs hauptsächlich , wie

man begreifen kann , mit Civilsachen beschäftigt , als ein

Gericht freier Genossen , die ihre Angelegenheiten unter

sich selbst abmachten . Zur Zeit ihrer Ausbreitung aber

brachte es schon die Ursache ihres großen Aufschwungs
mit sich, daß sie sich als Criminalgericht erhob . Diese

Ursache nämlich war nichts anderes , als die in Deutsch¬
land eingerissene Gesetzlosigkeit , das Toben der Fehden ,
der Trotz des räuberischen Adels , der die Gerichte und
die höchste Acht des Reiches verhöhnte , — ein Zustand ,
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welcher täglich predigte : „ eS kann der Beste nicht im ^
Frieden leben , wenn es dem bösen Nachbar nicht ge¬

fällt ." Indem nun gegen diese Anarchie , zuerst io

Westphalen und dann nach erprobter Wirksamkeit in ganz

Deutschland , sich eben die besten und ehrenwerthesten
Männer verbanden und eine uralte , nie ganz abgekvm -

mene Gerichtsform unter kaiserlicher Bestätigung neu

belebten , so waren natürlich die Hauptgegenstände , welche
als „ Vehmwroge " , als vehmwürdige Sache , vor die¬

ses Gericht gezogen wurden , Gewaltthat und Friedens¬

bruch . Dazu kam noch die Ketzerei , das Landabpflügen ,
vor allem aber der Meineid . Aber auch Civilsachen
kamen , nur in veränderter Gestalt , immer noch vor die

Vehme , nämlich als Rechtsverweigerung : so wie einer

seinem Gegner nicht vor den zuständigen Civilrichter

folgen , sich nicht „ zu Recht und Ehre verantworten "

oder dem Spruch des Richters nicht fügen wollte , so
war die Sache „ vehmwrogig " und wurde mit unerbitt¬

licher Strenge als solche behandelt . Gemeiner Dieb¬

stahl war ebenfalls Vehmwroge , und eine Urkunde ent¬

hält gegen einen Dieb , der vierzehn Goldgulden ge¬
stohlen , daS Urtheil , „ man solle ihn zwischen Himmel
und Erde hängen , daß er das nicht mehr thue ."

Auf die Frage , wen er sich zu seinem Vorsprecher er¬
bitte , hatte derselbe geantwortet : „ er erbitte sich nie¬
mand , als Gott den Allmächtigen " , und dadurch
seine Schuld zur Genüge bekannt .

DaS Verfahren der Vehme war ganz aus den alten
Gerichtssormeu , die auch bei landessürstlichen Gerichten
zum Theil bis an dieses Jahrhundert heran als wun¬
derliche Trümmer fortbestanden , herausgewachsen . Na¬

mentlich begann das Gericht mit der Frage des Frei¬
grafen an die Anwesenden , ob hier die rechte Dingstätte ,
Zeit und Stunde sei, ein Freigericht zu hegen . Auch
die ganze darausfolgende Verhandlung ging in Gestalt
von Fragen und Antworten vor sich . Ueber jeden vor -
kommcnden Gegenstand fragte der Freigraf bei den
Schöffen an , welche sodann das Recht wiesen , das Ur¬
theil fanden ; denn sie repräsentirten die alte richter¬
liche Volksversammlung , welche die Verwaltung
des Rechtes in Händen gehabt hatte . Der Freigraf
konnte nichts abthun noch hinzusetzen ; ihm lag es ledig¬
lich ob , das Recht , das ihm die Schöffen gewiesen hat¬
ten , als solches auszusprechen .

UebrigenS waren die Förmlichkeiten bei den ver¬
schiedenen Freistühlen , obgleich im Ganzen dieselben ,
doch im Einzelnen verschieden . Vor dem Corvey ' schen
Freistuhl zu Horhus bei Stadtberge wurde daS Gericht
von dem Frohnboten folgendermaßen eröffnet :

Herr Grafe , mit Urlaube und mit Behage
Ich Euch frage ,
Saget mir für Recht ,
Ob ich , Euer Knecht ,
Diesen Stuhl setzen möge ( möge )
Bei dem Königsstuhl mit Urlaube ( orloeve ) .

Darauf antwortete der Freigraf :

Alldicweile die Sonne mit Rechte
Bescheinet Herren und Knechte ,
Unde all unsre Werke ,
So sprech ' ich das Recht so starke ( sterke) ,
Den Stuhl zu setzen eben
Und rechte Maße zu geben ,
Den Kläger recht zu hören ( Horen) ,
Dem Beklageten zu antworten ( tho antworen ) .

Nun setzte der Frohnbote den Stuhl mitten auf
deo Platz und sprach :

Herr Grafe , liebe Herre ( Here ) ,
Ich vermahne Euch Eurer Ehre ,
Ich bin Euer Knecht ,
Darum saget mir für Recht ,
Ob diese Maße sei gleiche
Dem Armen als wie dem Reichen ,
Zu messen Land und Sand ,
Bei Eurer Seelen Pfand .

DaS Symbol wurde wirklich durchgeführt , der Frohn

legte ein Maß vor den Königsstuhl , Freigraf und Schöf¬
fen traten darauf und der Stuhl wurde gemessen , wäh¬
rend der Frohnbote um Erlaubniß bat und der Frei¬

graf antwortete :

Ich erlaube Recht und verbiete Unrecht
Bei Pön der alten erkannten Recht .

Hierauf wandte sich der Graf zu den Schöffen mit

deu Worten :

Allvieweile an diesem Tage
Mit euer allem Behage
Unter dem Hellen Himmel klar
Ein frei Feldgericht offenbar ,
Geheget beim lichten Sonnenschein ,
Mit nüchternem Mund kommen herein ,
Der Stuhl auch ist gesetzet recht ,
Das Maß befunden aufgerecht ,
So sprechet Recht ohne Witz und Wonne
Auf Klage und Antwort , weil scheinet die Sonne .

Diese Reime , welche in ihrer niederdeutschen Mund¬

art besser klappen , enthalten einen Nachklang von dem

Religiösen und Poetischen , was in dem alten deutschen

Rechtsvcrfahren lag . Jmmermann hat sie in seinem

Münchhausen benützt , und Walter Scott scheint durch

solche Reimsprüche auf die sonderbare Meinung geführt
worden zu sein , als ob die Richter einen Chorus abge¬
sungen hätten .



Der Freigraf bestieg sodann de» Stuhl und führte
in der Versammlung den Vorsitz ; denn er war keines¬

wegs der eigentliche Richter , sondern dieß war die Ver¬

sammlung , ganz im Sinne der alten Genossenschaft .
Vor ihm lag das Schwert , das Symbol der höchsten
Gerichtsbarkeit und zugleich Kreuzeszeichen , dabei die

Wyd oder der Strick . Waren die Formalitäten in Ord¬

nung , das Gericht geschlossen, d. h. die Schöffen ver¬

sammelt , und hatten sie besaht , daß Ort und Stunde

richtig sei ( das Gericht begann Morgens ) , so ver¬

bot er „ Unlust , Keif - und Scheltwort , niemand zu spre¬
chen, er thue es denn mit seinem Vorsprachen ( Für¬

sprecher ) , niemand zu scheiden von dem Gerichte , er

thue eS denn mit Urlaub des Gerichts und des Klägers ,
der hier sachachtig ist . " Dieser Gerichtsfriede wurde

gewirkt und geboten zum ersten , andern und dritten

Mal . Nun durfte niemand mehr sprechen oder Wegge¬
hen . Zum gütigen Hegen des Gerichts waren sieben ,
nach dem Dortmunder Gewohnheitsrechte dreißig Frei¬

schöffen erforderlich , eine Bedingung , welche durch die

Ausbreitung des SchöffcnbundeS , wornach oft Hunderte
in die Versammlung kamen , überflüssig wurde . Die

Schöffen standen oder saßen mit entblößtem Haupt
und unbedecktem Gesicht umher . Die Mumme¬

reien , wovon die Romane erzählen , sind rein unge¬
schichtlich.

Nun trat der Kläger auf und erbat sich vom Gra¬

fen einen Fürsprecher , durch den er seine Sache füh¬
ren ließ . War diese vorgebracht , so fragte der Graf
einen Schöffen , ob es eine Vehmwroge sei . Dieser be-

rieth sich mit den andern , und wenn sie das Urtheil ge¬
funden , die Sache für vehmwrogig erkannt hatten , so
wurde dieß dem Grafen zu wissen gethan , der alsdann
den Ladungsbrief an den Angeklagten erließ . Diese
Ladungsbriefe , von denen mehrere Formulare erhalten
sind , waren mit höchster kaiserlicher Würde abgefaßt ,
enthielten eine genaue Angabe der Klage , und drohten
im Fall des Nichterscheinens mit der letzten Sen¬

tenz , d . h . mit der Vervehmung . Aber schon durch die

bloße Ladung war der Angeklagte auf 'S Höchste in der

öffentlichen Meinung compromittirt . Die Thatfrage
selbst war sehr einfach , und ein Beweisverfahren im

heutigen Sinne gab es nicht . Das Urtheil wurde auf
das bloße Wort , auf den Eid des Klägers hin ausge¬
sprochen . Dieß mag uns allerdings fremdartig und be¬

denklich erscheinen , aber es war ganz dem alten Her¬
kommen gemäß , bei dem das Wort eines freien Ehren¬
mannes , eines gediegenen Mannes , alles galt . Unter¬

stützt wurde der Eid von den Eideshelfern , welche
nicht sowohl Augenzeugen für die That , als Zeugen für

! die Wahrhaftigkeit des Schwörenden darstellten ; ihr
( Schwur war eine Bürgschaft , daß sie diese » Mann für

unfähig hielten , einen Meineid zu schwören . War der
Eid geschworen , so bedurfte eS keines weitern Beweis¬

verfahrens ; damit war dann zugleich auch von der Ver¬

sammlung das Urtheil gefunden . Auch für den Au¬

geklagten gab eS kein Mittel , seine Unschuld darzuthun ,
als den Eid . Daß dieß mit der Zeit zu einem Uebel -

stande führe » mußte , daß , als der Bund zu groß wurde ,
um seine Theilnehmer zu überschauen und moralisch zu
beurtheilen , der Unfug des UeberschwörenS , wo die

Rettung auf der größeren Masse der Eideshelfer be¬

ruhte , aufkommen konnte , das kann der ursprünglichen ,
rein germanischen Gerichtsform nicht zur Last gelegt
werden . Man darf nicht übersehen , daß es eine Zeit
in Deutschland gab , wo der Meineid verabscheut
wurde , wo eben die Freigerichte ihn als eine der höch¬
sten Vehmwroge » verfolgten . „ Dieß ist ein altes

KönigSrecht " , sagt ein Weisthum . „ Einen Freischöffen
soll man laden zu drei sechs Woche » ; dann kömmt er
mit seine » Freunden und geht vor den Freistuhl . Der

Freigraf nennt ihm Kläger und Sache ; er setzt sich
hierauf ( d. h . er kniet ) , hat ein Schwert und stellt das

vor sich , legt seine zwei Finger aus die Spitze oder das

Kreuz des Schwertes , und spricht also : Herr Graf , der

Hauptstücke und der Hauptthat , der Ihr mich zeihet
und der mich der Kläger zeihet , bin ich unschuldig , deß
mir Gott helfe und die Heiligen . Dann soll er einen

Kreuzpfennig nehmen , ihn vor den Grafen werfen , sich
«mkehren , und ziehen seine Straße . Wer ihn dann an¬

tastet , daS wissen alle Freien wohl , der hat des Königs

Frieden gebrochen . Ein Schöffe mag seine Unschuld
mit seiner eigenen Hand darthun , und bedarf keiner

Hilfe dazu . " Man sollte meinen , hiedurch sei der Klä¬

ger compromittirt dagestanden , und in einzelnen Fällen

mag das auch gewesen sein . Aber man muß bedenken ,

daß die Schöffen bei ihrem Eid verpflichtet waren ,

Dinge auf das allgemeine Hörensagen , auf den öffent¬

lichen Leumund hin zur Sprache zu bringen . Hieraus

geht ein ungemeines Recht für die Schöffen hervor ;
aber sie waren auch Männer , die eine hohe Stelle im

öffentlichen Vertrauen einnahmen .
Die Nichtschöffen hingegen , die nicht Wissenden ,

waren bei einer Anklage sehr im Nachtheil ; denn wenn

ein Freischöffe mit sechs Eideshelfern gegen einen sol¬

chen auftrat , so war er unfehlbar verloren . Dieß scheint

ungerecht zu sein , und mag auch mit der Zeit zu ein¬

zelnen Ungerechtigkeiten geführt haben . Wer waren aber

diese Nichtgenossen ? Eben die , welche nicht in den

Bund treten wollten , weil sie einen ordentlichen Rechts -
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zustand haßten , also die Friedensbrecher , gegen welche

ja der Bund hauptsächlich gerichtet war . Gegen diese
wurden , wie eS scheint , eine Zeit lang nicht einmal La¬

dungen ausgefertigt , sondern einfach die Urtheile gehand -

habt , weil man wohl wußte , daß sie sich nicht stellen
würden . Es kam auch vor , daß ein solcher , wenn er

angeklagt wurde , eiligst in den Bund zu treten suchte ;
aber solche Aufnahmen waren hoch verpönt , und ein

„ Nothschöffe " , wie er in diesem Falle hieß , wurde ohne

Umstände verurtheilt . Dagegen achtete die Vehme eine

fremde Gerichtsbarkeit . So erging es einst einem Eß -

linger Bürger schlecht vor einem westphälischen Gerichte ,
bei dem er einen andern Eßlinger verklagt hatte . Die¬

ser erschien und erwies , daß ein Eßlinger durch seinen

Bürgereid verpflichtet sei , allein in der Stadt und sonst

nirgends Recht zu geben und zu nehmen . Da erkannte

das Gericht , das über hundert echte rechte Freischöffen
und Freigrafen umstanden , gegen den Kläger mit

gemeiner Folge für Recht , daß er damit „ sein Bürger¬

recht , hohe Gelübde und Eide überfahren und verbrochen ,
und sei darum loblos , treuelos und meineidig " .

Dieser Zug beweist am deutlichsten , daß , obgleich
eS mit der Zeit zu Collisionen kam , ein tnmultuarisches
Um - und Uebergreifen nicht im Sinn der Vehme lag ,
sonder » daß sie einfach ein ordentliches Rechtswesen

durchgeführt wissen wollte , ohne die eigene Hand in

allem haben zu müssen . Auch konnte ein Angeklagter ,
ja bereits Vervehmter seinen Hals wieder aus der

Schlinge ziehen , wenn er erklärte , daß er dem Kläger

zu Recht stehen wolle . Hiefür gab eS billige Fristen ,
und sobald er mit dem Verbrechen gegen Gott , Recht
und Ehre , nämlich mit der Rechtsverweigerung inne

hielt , so wurde er feierlich aus dem Bann in den Frie¬
den gesetzt .

Eigentliche Criminalcerbrechen aber , wie Meuchel¬
mord , Gewaltthat , Diebstahl u . s. w . , waren unablöslich ,
und wenn der Frevler auf Hand Haft er Th at ergriffen
wurde , so bedurfte es gar keines besonder » Gerichts ,
er durfte augenblicklich „ angetastet " und an den näch¬
sten Baum gehenkt werden , den man „ erlangen " würde .
Doch gehörten hiezu drei Schöffen , theilS um die Necht -

mäßigkeit des UrtheilS zu begründen , theilS um nicht
durch Unterliegen die Vehme lächerlich zu machen . Die
uralten Ausdrücke für das Betreffen auf der That sind
hebende Hand (die Hand , die man in der Vollbrin¬

gung der That begriffen sieht ) , blickender Schein
( offenbarer Augenschein ) und gichtiger Mund ( be¬
kennender Mund , etwa wenn der Verbrecher laut mit

seinem Frevel prahlt , ohne zu wissen , daß Richter der

Vehme zugegen sind) .

Entkam jedoch ein solcher Verbrecher , oder ertappte
man ihn nicht auf Handhafter That und erfuhr dieselbe
durch das öffentliche Gericht , oder wenn einer die Rechts¬
verweigerung in einer Civilsache nach drei Ladungen fort¬
setzte und nicht vor der Vehme erschien , so wurde beim

Freistuhl gegen ihn verfahren . Dieses Verfahren war
immer eines und dasselbe , nämlich eS lief auf die Ver¬

nehmung hinaus . Nehmen wir z . B . den Fall , daß
einer nach drei Vorladungen dem Kläger nicht zu Recht
stehen wollte , so näherte sich die Sache der letzten Sen¬

tenz . Das Freigericht trat gewöhnlich am Dienstag zu¬
sammen , und zwar mit Tagesanbruch ; die Billigkeit ge¬
bot aber , auf die ausbleibende Partei zu warten , und
man wartete , bis die Sonne am höchsten stand , nämlich
bis 3 Uhr Nachmittags . Zuerst wurden die früheren
Vorladungen geprüft ; die Schöffen , welche das Boten -
Amt verrichtet , mußten die richtige Behändigung der
Citation eidlich erhärten . Die Verhandlung konnte in¬

zwischen an einen andern Frcistuhl übergcgangen sein ;
aber die betheiligten Schöffen waren zugegen , und selbst
der Freigraf , der die Sache früher in Händen gehabt ,
konnte da sein und Red ' und Antwort geben . War ein

Versehen bei der Ladung begangen worden , so war das

ganze Verfahren null und nichtig . Fand sich aber Alles
in Ordnung , so trat der Kläger abermals auf und for¬
derte durch seinen Fürsprecher Vollgericht , d . h . die

letzte Sentenz . Der Freigraf fragte die Schöffen , und

diese wiesen für Recht , daß der Freigraf ihm „ Vollge¬
richt thun solle nach seinem gewonnenen Rechte " ; und

auf die fernere Frage des Klägers wiesen sie, daß der

Freigraf den Angeklagten noch einmal heischen und dann
der Kläger „ mit seinen Folgern die Klage bewahren
und bezeugen solle , als der heimlichen Acht Recht sei . "

Diese Heischung war eine Förmlichkeit , die zur Stelle

geschah : man rief den Angeklagten auf , und nachdem
dieß vergeblich geblieben war , wandte sich der Kläger
zu seinem Gefolge von Freunden und berieth sich mit

ihnen . Auf diesem Scheidepunkte , sagt Wigand , scheint
alle Anwesenden ein Schauder ergriffen zu habe » vor
dem schweren Geschick des Angeklagten . Ritter , Frei¬
grafen und Freischöffen fallen den Kläger flehentlich an ,
und bitten um Gott , dem Angeklagten noch eine Frist
des Vollgerichts auf dreimal vierzehn Nächte zu gestat¬
ten . Er bewilligt die Bitte mit Vorbehalt seiner ge¬
wonnenen Rechte . In des Richters Macht lag es nicht ,
dem an die strengsten Formen gebundenen Rechte des

Klägers zu nahe zu treten und irgend eine Frist zu ge¬
statten . Dieß stand jetzt nur noch bei dem Kläger ,
auf Zureden der Genossenschaft . Die bewilligte Nach¬
frist hieß Königstag und ging unter diesem Namen all -
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mählig in die bindenden Gerichtsformen über. Es wa¬
ren also , wie man sieht, im Ganzen lange Fristen ge¬
geben , und eine Sühne blieb, selbst in blutigen Fällen ,
wenn der Kläger vermocht werden konnte, von seinem
Rechte abzustehen, immer noch möglich , vorausgesetzt,
daß es sich um keine treulose, hinterlistige Mordthat
handelte . Auch muß hier bemerkt werden, daß erst der
Ungehorsam gegen die dritte Ladung zur Vehmwroge
wurde ; Ausbleiben auf die früheren Citationen wurde
bloS mit sechszig Schillingen bestraft . Diese unerbitt¬
lich strengen Richter waren mild gegen den Armen ,
der nicht bezahlen konnte. Sie kannten keine Ere-
cution und kein Gefängniß, sondern der, welcher un¬
gehorsam auSgeblieben mar , und „Wette und Buße",
wie die Strafe hieß, nicht bezahlen konnte, legte die
zwei Finger seiner Rechten auf das bloße Schwert und
schwur , er sei so arm, daß er die Wette nicht zahlen
könne ; dann war er dieser Strafe ledig .

Erschien nun der Angeklagte auch am Königstage
nicht, so erging nach wiederholten Förmlichkeiten , Prü¬
fung der vorhergehenden Ladungen , letztem Aufruf u . s. w.
das letzte Verfahren gegen ihn . Der Kläger , von
sechs Freischöffen gefolgt , forderte sein Vollgericht , der
Freigraf hieß ihn niederknieen, zwei Finger auf das
Schwert legen und schwören . Dieser Eid lautete z . B .
folgendermaßen :

„Der N . hat mir genommen mein Gut außer Fehde,
wider Gott , Ehre und Recht. Darum Hab ich ihn ver¬
klagt, und er ist geheischt und geladen , nach dem Recht
des heiligen Reichs . Und er hat das höchste Gericht
des heiligen Reichs verschmäht und ist ungehorsam ge¬
wesen , hat mir weder Ehre noch Recht pflegen wollen,
und iu seiner Bosheit verhärtet, und seine angeborene
Tugend also vergessen , weßhalb er um seiner Miffethat
willen Reis und Galgen verdient , und seinen Hals ver¬
wirkt allen Freigrafen und Schöffen . Daß dieß wahr
ist , deß helfe mir Gott und die Heiligen ."

Hierauf ließ der Graf drei von den sechs Frei¬
schöffen in ihre Kniee sitzen, die Finger auf das Schwert
legen und schwören , daß der so eben abgelegte Eid sei
„reine und unmeine" ; eben so hernach die andern drei .
Damit war das Verfahren beendigt , und der Freigraf
sprach die Vervehmung gegen den Angeklagten aus.

Es gab wohl mehrere Vervehmungsformeln . Hier
ist eine :

„Da nun vor mir verklagt, verfolgt und verwun -
nen ist N . , der sich schreibt und nennet N- , den ich um
seiner Miffethat und Bosheit willen habe heischen und
laden lassen , als Recht ist der heimlichen Acht, von
Klage wegen des N-, daß er ihm sein Gut mit Ge¬

walt wider Gott, Ehre und Recht vorenthält, und in
der Bosheit so verhärtet ist, daß er nicht Ehre noch
Rechts pflegen will , und das höchste Gericht des heili¬
gen Reichs verschmäht, und ungehorsam gewesen ist , so
vervehme und verführe ich ihn hier von königlicher
Macht und Gewalt wegen, als Recht ist und KönigS-
bann gebietet und auSweist , und nehme ihn aus dem
Frieden und Freiheit, die Kaiser Carolus gesetzet und
Pabst Leo confirmiret hat , und ferner alle Fürsten und
Herren, Ritter und Knappen , Schöffen und Freie be¬
schworen haben in dem Lande zu Sachsen , und setze ihn
von aller Freiheit und Rechten, so er je hatte , seit er
aus der Taufe gezogen wurde, in KönigSbann und
Wette , in de» höchsten Unfrieden . Und ich weise ihn
forthin von den vier Elementen , die Gott den Men¬
schen zu Trost gemacht und gegeben hat . Und ich weise
ihn forthin echtlos, rechtlos, friedelos , ehrlos , sicherlos,
mißthätig, vehmpflichtig, leiblos , also , daß man mit ihm
thu» und verfahren mag , als man mit einem vervehm-
ten, verführten und verweiseten Manne thut. Und er
soll nun forthin unwürdig gehalten werden, und er soll
nun forthin keines Gerichtes noch Rechtes genießen ,
noch gebrauchen, noch besitzen . Und er soll keine Frei¬
heit noch Geleit ferner haben noch gebrauchen, in keinen
Schlössern , noch Städten , außer an geweiheten Stätten.
Und ich vermaledeie hier sein Fleisch und Blut, auf daß
es nimmer zur Erde bestattet werde, der Wind ihn ver¬
wehe, die Krähen , Raben und Thiere in der Luft ihn
verführen (zerreißen) und verzehren. Und ich weise und
theile zu seinen Hals dem Strick, seinen Leichnam den
Krähen und Raben und den Vögeln und andern Thie-
ren in der Luft, und befehle seine Seele Gott im Him¬
mel , in seine Macht und Gewalt, und halte sein Lehn
und Gut dem Herrn ledig , — sein Weib Wittwe, seine
Kinder Waisen ."

Diese lange Formel mußte er nach einigen Ge¬
wohnheiten dreimal hersagen und jedesmal mit sämmt-
lichen Schöffen ausspuckev , so wie dieß Sitte war, wenn
einer wirklich gerichtet wurde . Nach dem Dortmunder
Brauche nahm er auch die Wiede oder den Strick, und
warf ihn rückwärts aus dem Gerichte.

An und für sich war diese Formel nichts anderes ,
als die bekannte Reichsacht, unter deren Bürde mancher
alt und grau geworden ist . Non kam aber hier der
Ernst dazu. Nachdem dieselbe ausgesprochen war, er¬
griff der Freigras abermals das Wort und sagte :

„Ich gebiete allen Königen , Fürsten , Herrön , Rit¬
tern und Knappen, allen Frcigrafen und allen freien
echten Schöffen und allen denjenigen , die dem heiligen
Reiche zugehöreo, bei der Treue und den Eiden, die sie
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dem heiligen Reiche und der heimlichen Acht gehuldet
und gethan haben, daß sie dazu helfen und dazu bei¬
ständig sind mit voller Macht, daß über diesen vervehm-
teo, verführten (überführten ) , verweiseten Mann , der
sich schreibt und nennet N. , über seinen Leib gerichtet
werde, als des heiligen Reichs heimlicher Acht Recht ist .
Und sie sollen das nicht lassen um Lieb noch um Leid,
um Freund noch um Verwandte , noch aus Sorge um
ihren Leib oder ihr Gut, noch um keiues Dinges willen
in all dieser Welt."

Waren nun auch nicht gerade alle Könige bereit ,
diesem Ausspruch zu gehorchen, so fanden sich doch
Schöffen genug zur Vollstreckung desselben , und hierin
lag die furchtbare Macht des Gerichtes . Die Reichsacht
wurde etwas GleichgiltigeS , weil niemand Zeit oder
Math hatte , sie zu vollziehen. Die heimliche Acht aber
beruhte auf einem Bunde , der durch Eide unter sich
verpflichtet war . Der Kläger , oder wer mit der Voll¬
streckung beauftragt wurde , erhielt ein besiegeltes Schrei¬
ben von dem Freigrafen, auf dessen Vorzeigen jeder
Schöffe , und wenn es Vater, Bruder, Sohn war, selbst
derjenige , der im Gericht als Procurator de» Angeklag¬
ten vertreten hatte, Folge leisten mußte . Schon das
genügte , wenn drei oder vier Freischöffe » einen Bundes¬
genossen bei ihrem Eide versicherten, daß der und der
Mann vervehmt sei. Trafen nun ihrer drei oder vier
de» Vervehmten , so daß sie mit ihm ritten, so waren sie
verbunden , ihn gleich zu richten ; sie ergriffen ihn , henk¬
ten ihn an den nächsten Baum, und zogen ihre Straße.
Es gab keine andere Todesstrafe als den Strang. Zum
Beweise , daß der Todte von der heiligen Vehme gerichtet
und nicht von Räubern gemordet war , ließen sie ihm
Alles , was er um und an sich hatte, und stießen ihr
Messer in den Baum . Wer sich des Vervehmten an¬
nahm , theilte sein Schicksal ; ja wer ihn mit Worten
oder nur mit Zeichen warnte, war verloren . Die Form
einer solchen Warnung ist uns aufbewahrt worden ; der
heimliche Freund ließ nämlich den Vervehmten wissen ,
es sei „anderswo auch gut Brod essen. "

Um diese Strenge sicher durchführen zu können,
waren allerdings einige geheime Formen nöthig , und
hier müssen wir unterscheiden.

Der Bund war kein nächtlicher ; er kam auf den
alten kaiserlichen Malstätten bei Hellem Tageslichte zu¬
sammen, die Freigrafen und Freischöffen waren als solche
im ganzen Lande bekannt und geehrt . Wer aber von
ihnen gerade einen Vehmbrief in der Tasche hatte und
wem dieser Vehmbrief galt , das mußte, wenn der Ver-
vehmte nicht durch Flucht oder Gewaltthat der Vollzie¬
hung zuvorkommen sollte, ein Geheimuiß bleiben .

Aus diesem Grunde durfte auch kein Nichtgenoffe, der ja die
Achtserklärung verrathen konnte, beim Gerichte zugegen
sein ; er wurde, wenn er sich unter die Wissenden an der
Malstätte eindrängte , alsbald ohne Umstände an den
nächsten Baum gehenkt. Aus demselben Grunde schei¬
nen auch die Vorladungen, die ja in gewissen Fällen
schon die unvermeidliche Vervehmung in sich schloffen ,
gegen grobe Friedensbrecher unterblieben zu sein . Sonst
durften sie auch von den Boten der Vehme in der Nacht
an die Wohnung oder das Schloß des Vorgeladenen
gebracht werden, und hier trifft endlich einmal die Ge-
schichte mit dem Roman zusammen. Die Boten steckten
den Brief mit einem Königspfennig in den Riegel am
Thor, nahmen drei Späne aus dem Rennbaum oder
Riegel zur Urkunde mit sich , und riefen dann dem Wäch¬
ter zu, sie hätten seinem Herrn einen Brief „mit eines
Königs Urkunde" gebracht, den er ihm geben sollte.
Schreckhaft genug mag mitunter eine solche Kunde ge¬
wesen sein ; doch war gewiß in diesen Dingen auch viele
Spielerei und herkömmliche leere Förmlichkeit. — Ge¬
gen den Flüchtigen wurden vier Ladungen auf vier
Kreuzstraßen gegen Osten, Norden , Westen und Süden
aufgesteckt und zu jedem Brief ein Stück Königsmünze
gelegt .

Daß gegen eine Frau Vervehmung ausgesprochen
wurde, davon ist kein Beispiel bekannt ; auch ist es mehr
als zweifelhaft .

Es läßt sich denken , daß anfangs die mit der Voll¬
streckung der Vehme beauftragten Freischöffen ein ge¬
fährliches Amt hatten , und es gibt Beispiele , daß sie
ihre Sendung mit dem Leben bezahlt haben. Selbst
die Gerichtsversammlung wurde von bewaffneten Schaa-
ren bedroht . Der Bund wußte aber durch festes Zu¬
sammenhalten und unnachsichtliche Bestrafungen bald
genug sich und seinen Angehörigen eine heilige Unver¬
letzlichkeit zu Wege zu bringen .

Das Geheimniß , das den Schöffen nicht in Bezug
auf sein Amt, wohl aber in Bezug auf seine einzelnen
Vollstreckungen umgab , machte , namentlich nachdem der
Bund zu groß wurde, als daß alle einzelnen Mitglie¬
der unter sich hätten bekannt sein können , noch weitere
Heimlichkeiten nöthig , nämlich geheime Symbole, eine
Losung , wodurch sie sich auf dem Wege , in der Her¬
berge, oder wo sie sonst zusammentrafen , einander zu er¬
kennen gaben. Die Genossen einer Freigrafschaft kann¬
ten einander natürlich schon von lange her. Ausser der¬
selben aber mußte man Gewißheit haben ; konnte ja
auch der zu Vervehmende ein Schöffe sein , und mußten
dann seine Rechte respectirt werden. Man fragte den ,
von welchem man es wissen wollte, geradezu, ob er
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Schöffe sei ; ein Beweis , daß das Freischöffenthum selbst
an und für sich nichts Geheimes war . Um sich jedoch zu
versichern , daß man der Antwort trauen dürfe , bedurfte
man der geheimen Verständigung . Auch mußte sorge -

beugt werden , daß nicht einem Schöffen das Geheimniß
von einem Fremden , der kein Recht zu solcher Frage
hatte , entlockt würde . Hier trat also eine gegenseitige
Auswechslung , ein Stufengang von Symbolen ein .
Nannte sich einer einen Freischöffen , so mußte er sagen ,
aus welcher Freigrafschaft , und vermutlich das Wahr¬
zeichen derselben angeben . Trafen Freischöffen irgendwo
bei Tische zusammen , so thaten sie sich durch gewisse
Formen kund : sie legten z . B . das Messer mit der

Spitze gegen sich, die Schale der Schüssel zugekehrt .
Eine Urkunde vom Jahr 1490 hat den symbolischen
Gruß , die Losung und das ganz unverständliche Noth -

wort ; sie beschreibt die Aufnahme neuer Schöffen also :

„ Zum Ersten müssen die besten treulichsten Leute

aufgesuchet und von sechs Freischöffen verbürget werden .

Zum Andern muß der Freigraf sie prüfen , ob sie Recht
und Unrecht scheiden können . Zum Dritten müssen sie
in der heimlichen verschlossenen Acht und nicht in der

Stube ausgenommen werden " ( d . h . also feierlich

am Freistuhl draußen ) . „ Zum Vierten werden sie ge -

fraget , wie es CaroluS Magnus eingesetzt , und müssen
die Fragen verantworten . Zum Fünften werden sie vor

Eidbruch abgemahnet und ihnen die Strafe an der Wand

gewiesen . Zum Sechsten müssen sie den Vehmeneid

schwören , also wie CaroluS Magnus vorgeschrieben hat ;

sie müssen dabei sitzen auf dem rechten Knie , das bloß

gemachet ist , mit bedecktem Haupt , und ihre linke Hand ,
die bloß gemachet ist , auf den Strick , auf das Schloß
und auf die beiden kreuzweisen Schwerter legen , und

dann schwören , die Vehme heimlich zu halten vor Weib

und Kind , Sand und Wind , wie das vorgeschrieben ist .

Zum Siebenten sagt ihnen der Freigraf mit bedecktem

Haupt die heimliche Vehme Strick , Stein , GraS ,
Grein , und kläret ihnen das auf , wie vorgeschrieben
ist . Zum Achten sagt er ihnen das Nothwort , wie es

Carolus MagnuS der heimlichen Acht gegeben hat , zu
wissen (d . h . ) Reinir dor Feweri , und klärt ihnen
das aus , wie vorgeschriebe » ist . Zum Neunten lehrt er

ihnen den heimlichen Schöffengruß also : daß der an -

kommende Schöffe seine rechte Hand auf seine linke

Schulter legt und sagt :

Ich grüß euch, liebe Mann ,
Was fanget ihr hie an ?

Darnach legt er seine rechte Hand auf des andern

Schöffen seine linke Schulter , und der andere thut deß -

gleichen und sagt :

Alles Glücke kehre ein ,
Wo die Freienschöffen sein .

Der Schluß dieser Vorschriften besagt , daß der
Aufgenommene dem Freigrasen sechszehn Schillinge zu
geben habe „ und nydt mehr " , und jedem der neun
Schöffen „ achte undt nyt mehr " .

Das Nothwort läßt sich nicht erklären , noch weni¬

ger die Hauptlosung . Dieselbe bestand in den vier

Buchstaben S . S . G . G . , welche jüngere Urkunden
durch die Worte „ Stock ( anderwärts Strick ) , Stein ,
Gras , Grein " ausdrücken . Diese Worte können an sich
keinen Sinn haben ; es ist vielmehr zu vermuthen , daß
in den Buchstaben eine andere Bedeutung lag . Keine

einzige Urkunde aber , kein Statutenbuch , kein Capitels -

protokoll und Weisthum hat bis jetzt den Sinn dieser
merkwürdigerweise bis auf unsre Tage im westphälischen
Volke lebendig erhaltenen , geheimen Losung aufgedeckt .
Einen Wissenden , der das Geheimniß verrathe , hieß eS ,
müsse man siebenmal höher hängen , als einen nicht Wis¬
senden . Noch mehr als diese Drohung bewirkte die

strenge Ehrenhaftigkeit des Bundes , und die ernste selt¬
same Eidesceremonie . Die Eidesformeln waren ver¬

schieden ; eine der übrig gebliebenen , die gewiß von sehr
hohem Alter ist , verpflichtete den Schöffen , die Vehme
zu hüten und zu hehlen

Vor Mann vor Weib ,
Vor Dorf vor Traid ,
Vor Stock vor Stein ,
Vor Groß vor Klein ,
Auch vor Quick
Und vor allerhand Gotiesgeschick ,
Ohne vor dem Mann ,
Der die heilige Vehme hüten und hehlen kann ,
Und daß er nicht lasse davon
Um Lieb noch um Leid,
Um Pfand oder Kleid ,
Noch um Silber noch um Gold ,
Noch um keinerlei Schuld .

Wir ersehen aus dem Bisherigen , daß die Vehme ,
obgleich aus einer ganz öffentlichen Gerichtsbarkeit her -

vorgegangen und obgleich im Hellen Sonnenlichte und
in zahlreicher Versammlung gehegt , doch durch die Aus¬

schließung der Nichtwissenden und durch das verborgene
Walten ihrer Achtvollstrecker zu einer geheimen , furcht¬
baren Macht geworden war . Sie erscheint uns als ein

wohlthätiges , aber höchst gewaltsames Mittel in einer

Zeit deS allgemeinen Landfriedensbruches , wo jeder that ,
^ was ihm gut dünkte , als eine Nothwehr aller tüchtigen
! Männer gegen den Feind , der im Herzen des Vater -

^ landeS saß . Es mußte einen tiefen Eindruck machen ,
I wenn ein frecher Störenfried irgendwo sich einer be -

Deutsches Familienbuch lll . 19
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gangenen Unthat rühmte und mau nun mit ansah , wie l

neben ihm einer sich erhob , einem und noch einem an¬

dern winkte und vor den vom Schrecken gelähmten Zu¬

schauern das Gericht im Namen des Reiches an dem

Miffethäter vollzog .
Eine Chronik hat uns einen solchen Vorfall vom

Jahr 1412 aufbewahrt . Als Kaiser Ruprecht nach

Hersfeld kam , heißt es , so hielt er den jungen Simon

von Waldenstein vorzüglich hoch . Dieser kam mit

achtzehn grauen Hengsten , und war nebst allen seinen
Dienern ganz weiß gekleidet . Wie sie nun mit dem

König und vielen Fürsten und Herren zu Tische saßen ,
da sprach einer im Muthwillen , der war dem Simon

feind : Wie pranget der von Waldenstein so hoch, ich

habe ihm wohl vier Pferde genommen , und flöge kein

Vogel darnach . — Er wollte sagen , eS habe kein Hahn

darnach gekräht . Herr Simon aber , dem dieß angesagt
wurde , war Freischöffe und als solcher eidlich verpflichtet ,

jede Unthat , die ihm kund würde , möchte sie ihn selbst
oder Andere betreffen , rücksichtslos zu ahnden , und da

hier eines der Erfordernisse , welche wir oben kennen ge¬
lernt haben , nämlich der „ gichtige Mund "

, vorhanden

war , so erwiderte er , wie die Chronik erzählt : Hätte

der geschwiegen , so wäre er mir unbekannt gewesen ;

haben nicht Vögel darnach geflogen , so sollen nun große
Raben fliegen ! — und nahm denselben sobald vom Tisch ,

führte ihn hinaus und ließ ihn an einen Baum henken .

Von diesem Simon von Waldenstein heißt es , daß er

in seinem achtzehnten Jahre ( so jung also war er schon

Schöffe !) vierundzwanzig um ihrer Untugend willen

henken lassen , „feldflüchtige , treulose und hängmäßige

Böswichter , die wider Ehr und Ehrbarkeit thäten , son¬

derlich Frauen und Jungfrauen schändeten . Was ihm

derer zukam , ließ er alle an weiße Schleper henken ,

zum Zeichen der Untugend ; keine Schande oder Untu¬

gend mochte er geleiden . Da war auch Zucht und Ehr
unter dem Adel , und manch reisiger Knecht ward da ge¬

zogen und redlicher Thaten geübt , dann jetzund man¬

cher Edelmann . Denn jedermann forchte die schnelle Straf .

Oft ward gehört unter der Ritterschaft , wann sie einen

Schandlappen vermerkten : wir müssen die grinden Schafe
ausrotten ! so ging auch gewiß Henken darnach . Sol¬

cher Ehr pflegte der Adel , da stund es wohl und war

auch noch gut Strafe , als man spricht : wo Strafe ist ,
da ist Zucht , und wo Friede ist , da ist Gott . "

Mit dieser charakteristischen Stelle möge der Höhe .

Punkt und die Blüthezeit der Vehme bezeichnet sein .

In der Blüthe zeigt sich aber auch zugleich der

Wurm , wie jede Geschichte menschlicher Einrichtungen

lehrt . Ein Schöffcnbund , der sich allmählig über ganz

I Deutschland ausbreitete , mußte manches unwürdige Mit¬

glied zählen . DaS summarische Verfahren gegen Nicht¬

wissende mußte nvthwendig zu einzelnen Ungerechtigkei¬
ten führen . Die Gerichte , die in Westphalen heimisch
waren , konnten die Angelegenheiten im Süden und

Osten Deutschlands nicht mit richtigem Auge beurthei -

len . Schlechtigkeiten wurden unter dem Namen der

Vehme verübt , welche ihr nicht zur Last fielen , wegen
welcher man sich vielmehr in gutem Vertrauen klagend
an sie wendete . Am nachtheiligsten wirkte das fürstliche

Ansehen , das einen leise lähmenden Einfluß auf sie ge¬
wann . Die Fürsten wußten sich zu Stuhlherren zu
machen ; der Erzbischof von Cöln als Herzog in West¬

phalen maßte sich das Generalcapitel an , Kaiser ( wie

Sigmund ) und Herzoge traten in den Bund und buhl¬
ten um die Gunst der Freirichter , und so veränderte

sich allmählig der Boden , auf dem sie standen . Zwar

schickten sie ihre Vehmbriefe an Fürsten und Herzoge ,
ja ein kühner Freigraf lud noch 1470 den langweiligen
Kaiser Friedrich lll . bei Ehre und Leben vor sein Ge¬

richt . Aber gehenkt haben sie keinen . Die alte Unbe¬

fangenheit , das starke strenge Rechtsgefühl schwand da¬

hin . Zugleich verwandelte sich auch die ganze Zeit .
Der Landfriede wurde im Reiche befestigt , die fürst¬
lichen und städtischen Gerichte kamen zu Ansehen , die

Landeshoheit zog das Recht an sich , welches einst Ge¬

meingut der Nation gewesen , das Reichskammergericht
machte sich geltend , das Corpus Juris und die peinliche
Halsgerichtsordnung brachten die altdeutschen RechtSfor -

men in Vergessenheit , und so stand die Vehme zuletzt
in einer neuen Welt , unbegriffen und sich selbst nicht
mehr begreifend , eine Hülse ohne Geist , eine schwerfällig
klappernde Rüstung , in welcher das wunderliche Ge¬

spenst des alten „ CaroluS MagnuS " umging . Diejenigen ,
welche sie untergraben hatten , schürten die allgemeine
Stimmung gegen sie ; die gelehrten Juristen verschrieen
das Gericht wegen seines geheimen Verfahrens , sie,
welche doch die Heimlichkeit und Schriftlichkeit erst recht
aufgebracht haben . Es wurden förmliche Gegenbündnisse
gebildet , und die Augsburger köpften zwei ihrer Bür¬

ger , welche bei der Lehme Recht genommen hatten .
Durch das ganze 16 . Jahrhundert kämpften die Freige¬
richte hartnäckig , aber verblüfft , gegen den allgemeinen
Haß , sie luden noch durchs Reich und ließen sich durch
ihre Ohnmacht zu wildem Verfahren , zu trotzigen Ge -

waltthaten Hinreißen . Sie verdummten , sagt Wigand ,
wie jeder , der mit Wurh am Alien hängt und mir der

Zeit sortzugehcn verweigert ; sie wurden zum Theil
schlecht, wie jeder , der immer und von Allen sich ange -

feindel und verfolgt sieht . Im 17 . Jahrhundert hatten sie
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endlich allen Einfluß auf Deutschland verloren , und der

Kampf wurde nur noch in Westfalen fortgeführt , wo

sie allmählig dem Uebergewicht der Territorialgerichte

erlagen . Den wenigen , die noch bestehen blieben , hatte

man Kleinigkeiten , wie Raufhändel u . s. w . zum Spiel¬
werk gelassen , und darüber richteten sie

' in den herge¬

brachten Formen , allen Königen und Kaisern dieser
Welt Respect vor ihrem Spruch gebietend , der eine

Strafe im Betrag von etlichen Pfennigen in sich schloß.

Die Nehme ist erloschen ohne eigentliche Aufhebung .

Noch 1793 kommt eine kaiserliche Belehnung vor .

Wigand , der im Jahr 1825 schrieb , hat die Notiz :

„Zu Geh men im Münster '
schen , unweit Borken , wurde

das in alter Form und Weise immer fortgehegte Frei¬

gericht durch die französische Gesetzgebung am 1 .

März 1811 bereits aufgehoben . Die Freischöffen kom¬

men aber noch jährlich am Freistuhl zusammen und

begehen mit großer Strenge die geheime Losung , so
viel Mühe sich auch angesehene Beamte gegeben haben ,
sie zur Mittheilung zu bewegen . Daß die Formel

„ Stock , Stein , Gras , Grein " die Heimlichkeit ent¬

halte , haben sie zugegeben , aber die Bedeutung dieser
Worte nicht entdecken wollen . Sie haben auch noch die

mündliche Tradition , daß Karl der Große der erste
Gründer ihres Gerichtes sei, und daS breite Schwert ,
worauf sie bei der Ablegung des Eides , „ „ dem Stuhl¬

herrn treu , hold und gewärtig zu sein , alles was vehm -

wrogig , Straßen - und Mühlenmäre fei , anzubringen ,
und die Vehme niemand zu offenbaren " " , ihre Finger

legten , wird von ihnen Kaiser Karl ' S Degen genannt .
Bei Trinkgelagen werden sie wohl noch jetzt von ihren
Genossen scherzweise gefragt , ob sie das Stroy (den
Strick ) auch im Rockermel bei sich haben . "

Wer Immermann ' s Münchhausen gelesen hat ,
der wird sich an dieser Stelle in einer wohl bekannten

Gegend finden . Welch eine herrliche Schöpfung hat der

Dichter des Hofschulzen auf diese kurze Notiz ge¬

baut ! Der starke ungebeugte Freibankbauer , der das
heimliche Ding als eine hohle Hülse von den Vätern

überliefert findet , und mit neuem lebendigem Inhalt
erfüllt , gemahnt uns als ein echter Abkömmling jener
großartigen alten Sachsen . Er verwandelt die Vehme
wieder in das , was sie ursprünglich war , in ein PairS -

gericht freier Genossen , die ihre Angelegenheiten unter

sich bereinigen und dadurch daS „ Schreibervolk " so un¬
nütz machen wollen , wie die „ Pfeifer im Rübsenfelde . "

Diese verwitterte uralte Waffe gebraucht er gegen einen

Feind , einen Friedensbrecher , der ihn zwiefach tödtlich
beleidigt hat , gegen den „ Patriotencaspar " , der „ die alte

Oransche hat vermolestiren helfen ." Er kann den Tod¬

schläger nicht mit dem „ Strop " nach Vehmrecht an den

nächsten Baum hängen lassen , da sind die königlich
preußischen Gesetze dawider , aber er v erveh m t ihn , und
die längst eingeschlasene Acht und Aberacht des ehmali -

gen heiligen Reiches übt noch einmal ihre Wunderkraft .
Die Bauern meiden den vervehmten Mann , sie rücken
von ihm weg , wenn er in die Schenke kommt , aus

Mangel an Gesellschaft hält er sich zu allerlei Gesin¬
del , das ihm seinen Keller leer trinkt . Mit den Ge¬

nossen weicht der Segen von ihm , er kommt in seinem
Vermögen herunter . Sein Haus geräth in Brand , die
Bauern rühren keinen Finger , und lassen es bis auf
den Boden abbrennen . So wird er zuletzt ein lumpiger
Bettler , ein infamer Vagabund . Aus Rache aber stiehlt
er dem Hofschulzen das Schwert Caruli Magni , ach ,
das unentbehrliche Symbol , ohne welches das heimliche
Ding nicht gehegt werden kann . Die Sache wird end¬

lich ruchtbar und kommt vor das preußische Landgericht ,
wo sie Anlaß zu einer merkwürdigen Verhandlung und

zu einer unvergleichlichen Rede des Hofschulzen über

seine Absichten als Freigraf gibt . — Ein Wurf , wie

nicht so bald wieder einer einem Dichter gelingen wird ,
eine großartige Mischung von Trauerspiel und Fratze ,
worin die ganze Geschichte der Vehme wie in einem

Spiegel an unfern Augen vorübergeht .
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